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Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über 
eine Änderung des Beschlusses über eine 
Richtlinie zum Zweitmeinungsverfahren: 
Änderungen in den §§ 3 und 8 

Vom 18. Oktober 2018 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 18. Oktober 2018 
beschlossen, seinen Beschluss vom 21. September 2017 über die Richtlinie über die 
Konkretisierung des Anspruchs auf eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung gemäß § 27b 
Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) (Richtlinie zum 
Zweitmeinungsverfahren, Zm-RL), wie folgt zu ändern: 
I. Der Beschluss wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
„Die Erbringung einer Zweitmeinung umfasst neben der eigenständigen Bewertung 
und Beratung des Versicherten ärztliche Untersuchungsleistungen, sofern sie zur 
Befunderhebung und Überprüfung der Indikationsstellung zu dem vorgesehenen 
Eingriff medizinisch erforderlich sind. Im Rahmen der Indikationsstellung bereits 
erhobene Befunde sind zu berücksichtigen, soweit sie von der Patientin oder dem 
Patienten dem Zweitmeiner zur Verfügung gestellt wurden.“ 
 

2. § 8 Absatz 6 Satz 2 wird aufgehoben. 

II. Der Beschluss tritt mit Beschlussfassung in Kraft.  
Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter 
www.g-ba.de veröffentlicht. 
 
Berlin, den 18. Oktober 2018 
 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 

http://www.g-ba.de/
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